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Bekanntmachung  

über die Vornahme von örtlichen Vermessungsarbeiten und über das Betreten von 
Grundstücken 

 
 
Anlässlich der Vermessung Gilsatalstraße, Bischhäuser Straße ( L 3149 ) in der  
 
Gemeinde Neuental Lagebezeichnung Gilsatalstraße, Bischhäuser Straße  
 
Gemarkung Gilsa, Bischhausen Flur 1,2,5,6      Flurstück(e) siehe Anlage 
 
ist es voraussichtlich erforderlich, die o.g. Grundstücke zu betreten. Die entsprechende 
Rechtsgrundlage dafür ergibt sich aus dem § 22 des Hessischen Vermessungs- und 
Geoinformationsgesetzes. 

Die Arbeiten werden in der 21. KW beginnen. 

 

Es ist Ihnen freigestellt, während der Vermessung zugegen zu sein. Eine Teilnahme ist jedoch 
nicht erforderlich. Kosten, die durch die Teilnahme an der Vermessung entstehen, können nicht 
erstattet werden. 

Sofern an einer Grundstücksgrenze Grenzpunkte festgestellt und abgemarkt werden, wird das 
Ergebnis durch öffentliche Bekanntmachung oder den Grundstückseigentümern in Form eines 
Grenzfeststellungs- und Abmarkungsbescheides bekanntgegeben. Vorher wird Gelegenheit zur 
Anhörung gegeben. 

Die Grundstückseigentümer werden gebeten, 

- unterirdische Anlagen und Leitungen (z.B. Strom, Gas, Wasser, Telefon) bei Beginn der 
Vermessung anzuzeigen, um Beschädigungen oder Zerstörungen vorzubeugen. 

- dafür zu sorgen, dass die Grundstücke während des gesamten Zeitraumes der Vermessung 
zugänglich sind. 
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Auszug aus dem Hessischen Vermessungs- und Geoinformationsgesetz 

vom 6. September 2007 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. September 2012 (GVBl. S. 290) 
 

§ 22 Betreten von Grundstücken und baulichen Anlagen 

(1) Um die erforderlichen Arbeiten zur Durchführung dieses Gesetzes auszuführen, sind die damit Beauftragten berechtigt, Grundstücke 
und bauliche Anlagen zu betreten und gegebenenfalls zu befahren. Wohnungen dürfen nur mit Zustimmung der Wohnungsinhaberinnen 
und Wohnungsinhaber betreten werden. 

(2) Für Sachschäden, die den Eigentümerinnen und Eigentümern oder den Besitzerinnen und Besitzern durch eine Maßnahme nach 
Abs. 1 ursächlich entstehen, hat derjenige einen Ausgleich in Geld zu zahlen, der die Maßnahme veranlasst hat. Soweit sie von Amts 
wegen vorgenommen wird, ist derjenige ausgleichspflichtig, der die Kostenpflicht für die Maßnahme trägt. Der Ausgleichsanspruch 
verjährt in einem Jahr; die Verjährungsfrist beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Schaden entstanden ist. 

__ 

____ 



Anlage zur öffentlichen Bekanntmachung 
 
Gemarkung: Gilsa 
 
Flur: 1  
Flurstücke: 64/1, 29/1, 29/2, 34/1, 34/2, 49/1, 49/2, 49/3, 52/3, 64/2, 64/3, 75/1, 
75/2, 75/3, 68/1, 69/3, 77/3, 159/1, 77/1, 87/1, 91/4, 91/3, 89/3, 89/4, 103/1, 160, 
52/4, 52/2, 33/1, 33/2, 51/9, 159/2, 171/1, 170, 100/5, 59/1, 44, 99/1, 162, 90/2, 90/4, 
90/3, 57/4, 57/2, 75/4, 75/7, 75/8, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13, 75/14, 75/15, 
75/16, 75/17, 75/18, 75/19, 75/22, 75/23, 75/24, 75/25, 75/26, 75/30, 75/31, 75/33, 
75/34, 75/36, 75/37, 75/38, 75/39, 75/40, 75/41, 75/42, 75/43, 75/44, 75/45, 75/47, 
75/48, 75/49, 75/50, 75/51, 75/52, 75/53, 75/68, 96/1, 96/4, 104/1, 156/1, 156/2, 
163/1, 167/2, 75/54, 76/1, 88/1, 88/2, 101/1, 60/1, 165/5, 165/3, 81/2, 80/2, 80/1, 
169, 36/1, 36/2, 51/2, 172, 70/2, 168, 166, 104/2, 75/66, 75/60, 47/1, 46/1, 45/1, 73, 
53/2, 55/1, 41/2, 74/4, 74/3, 58/1, 75/63, 75/67, 75/57, 75/61, 75/62, 77/4, 77/5, 164, 
163/2, 52/1, 89/5, 75/58, 57/2, 57/4, 56/3, 56/2, 102/1, 68/3, 83/1, 71/1, 85/1, 52/2, 
98/4, 97/1,  
 
Flur: 2 
Flurstücke: 65, 64/4, 69, 68 
 
Gemarkung: Bischhausen 
 
Flur: 5 
Flurstücke: 2/9, 5/13, 2/5 
 
Flur: 6 
Flurstücke: 39/2, 51/1, 46, 43, 26/14, 26/15, 26/16, 31/1, 31/2, 56/13, 56/11, 22, 
30/1, 30/3, 26/17, 50/6, 56/12, 33/2, 36, 37, 35/2, 21/1, 32, 54/2, 54/4, 54/1, 54/3, 
38/2, 38/1, 35/1, 40, 49/1, 34 
 
 
 
  
 


